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2030

Gesetz
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes

Vom 8. Juli 2021

Artikel 1

Das Landesbeamtengesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 27 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

2. § 28 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

3. § 36 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

4. § 83 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Beamten“ die 

Wörter „sowie für jede ehemalige Beamtin und je-
den ehemaligen Beamten“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
   „Artikel  9 der Verordnung (EU) Nr.  2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11. 2016, S. 72, 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) ist zu beachten.“

 c)  Im bisherigen Satz  7 wird die Angabe „6“ durch 
die Angabe „7“ ersetzt.

 d)  Folgende Sätze werden angefügt: 
   „Soweit Personalakten teilweise oder ausschließ-

lich elektronisch geführt werden, werden Papier-
dokumente in elektronische Dokumente übertra-
gen und in der elektronischen Akte gespeichert. 
Dabei ist entsprechend dem Stand der Technik si-
cherzustellen, dass die elektronischen Dokumente 
mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden. 
Nach der Übertragung in elektronische Doku-
mente sollen diese Papierdokumente vernichtet 
werden, sobald ihre weitere Aufbewahrung nicht 
mehr aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitäts-
sicherung des Übertragungsvorgangs erforderlich 
ist. Liegen Anträgen oder Anschreiben an die per-
sonalverwaltenden Dienststellen Originaldoku-
mente bei, die offensichtlich als solche zu erkennen 
sind, sind sie der Beamtin oder dem Beamten zu-
rückzugeben, es sei denn, der Verbleib der Ori-
ginaldokumente in der Personalstelle ist aus recht-
lichen Gründen zwingend notwendig.“

5. § 86 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Beam-
ten“ die Wörter „gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „personalakten-
führende“ durch das Wort „aktenführende“ ersetzt.

6.  In § 91a Absatz 1 werden nach den Wörtern „Behörde 
ist“ die Wörter „innerhalb und“ eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Sowie für den Minister für Bundes- und 
 Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
 Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 894

2124

Gesetz
zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 

(WbG-Weiterentwicklungsgesetz)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

G e s e t z 
zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 

(WbG-Weiterentwicklungsgesetz)

Vom 8. Juli 2021

Artikel 1
Änderung des Weiterbildungsgesetzes

Das Weiterbildungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. April 2000 (GV. NRW S. 390), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 
(GV. NRW. 2020  S.  1109) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(Weiterbildungsgesetz – WbG)“.

2.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst:

   „§ 8 Unterschiedsbetrag“.
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 b)  Nach der Angabe zu § 13 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 13a Maßnahmen für regionale Bildungsent-
wicklung“.

 c)  Nach der Angabe zu § 16 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 16a Förderung von Einrichtungen der politi-
schen Bildung“.

 d)  Die Angabe zum IV. Abschnitt wird wie folgt ge-
fasst:

 „IV. Abschnitt

  Förderung der Entwicklung, 
neue Zugänge und Innovationen“.

 e)  Die Angaben zu den §§  17 bis 22 werden durch 
die folgenden §§ 17 bis 28 ersetzt:

  „§ 17 Entwicklung und neue Zugänge

  § 18 Entwicklungspauschale

  § 19 Innovationsfonds

  V. Abschnitt
  Weitere Förderungen und Förderverfahren

  § 20 Investitionskosten

  § 21 Weitere Landesförderungen

  § 22 Förderungsvoraussetzungen und -verfahren

  VI. Abschnitt
  Qualitätssicherung und Berichtswesen

  § 23 Weiterbildungskonferenz

  § 24 Regionalkonferenz

  § 25 Landesweiterbildungsbeirat

  § 26 Berichtswesen Weiterbildung NRW

  § 27 Berichterstattung

  VII. Abschnitt
  Inkrafttreten, Übergang

  § 28 Inkrafttreten, Übergang“.

3.  In § 1 Absatz 3 wird das Wort „Bildungseinrichtun-
gen“ durch die Wörter „Bildungs- und Kulturein-
richtungen“ ersetzt. 

4.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  1 wird nach den Wörtern „ge-
plant und durchgeführt werden“ die Angabe 
„(Bildungsveranstaltungen)“ eingefügt. 

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Die Einrichtungen der Weiterbildung weisen 
ein extern zertifi ziertes Qualitätsmanagement-
system nach, das von dem für Weiterbildung zu-
ständigen Ministerium anerkannt ist. Diesem 
werden andere externe Qualitätsmanagement-
systeme gleichgestellt, wenn insbesondere die 
Qualität der Angebote der Einrichtung und die 
Qualifi kation ihres Personals die Gewähr dafür 
bieten, dass die Ziele dieses Gesetzes erreicht 
werden. Anerkannte und gleichgestellte Quali-
tätsmanagementsysteme sind von dem für Wei-
terbildung zuständigen Ministerium zu veröffent-
lichen.“

 c)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und das 
Wort „Lehrveranstaltungen“ durch das Wort 
„Bildungsveranstaltungen“ ersetzt.

 d)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und wie 
folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „Lehrveranstaltun-
gen“ durch das Wort „Bildungsveranstaltun-
gen“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Sie richten sich vornehmlich an Personen, 
die in Nordrhein-Westfalen wohnen oder ar-
beiten.“

 e)  Nach dem neuen Absatz  5 wird folgender Ab-
satz 6 eingefügt:

   „(6) Die Veranstaltungen sollen nach den örtli-
chen Verhältnissen so ausgewählt und eingerich-
tet werden, dass allen Interessierten, insbeson-
dere Menschen mit Behinderungen, die Teilnahme 
möglichst erleichtert wird. Der Veranstalter in-
formiert über die Barrierefreiheit von Bildungs-
veranstaltungen im Sinne des §  4 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 16. Dezember 2003, das zuletzt durch Gesetz 
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S.  207) geändert 
worden ist.“

5.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  2 wird nach der Angabe „allgemeinen,“ 
die Angabe „politischen,“ gestrichen und nach 
den Wörtern „kulturellen Weiterbildung“ werden 
die Wörter „, berücksichtigt eine Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ eingefügt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Es umfasst auch den Bereich der politischen 
Bildung, die dazu dient, Zusammenhänge im po-
litischen Geschehen zu erkennen, Toleranz und 
Kritikfähigkeit zu vermitteln und zu stärken und 
damit zur Herausbildung und Weiterentwicklung 
von aktiver gesellschaftlicher Partizipation und 
politischer Beteiligung beizutragen.“

6.  In § 4 Absatz 1 und Absatz 3 wird jeweils das Wort 
„Lehrveranstaltungen“ durch das Wort „Bildungs-
veranstaltungen“ ersetzt.

7.  Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Dies kann auch durch die Einbeziehung in der re-
gionalen Bildungslandschaft erfolgen.“

8.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  3 werden nach den Wörtern 
„Fachaufsicht des“ die Wörter „für Weiterbil-
dung“ eingefügt.

 b)  In Absatz  2 werden nach dem Wort „Das“ die 
Wörter „für Weiterbildung“ eingefügt.

 c)  In Absatz  3 werden nach den Wörtern „erlässt 
das“ die Wörter „für Weiterbildung“ eingefügt.

 d)  Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 
6 ersetzt:

   „(4) Einrichtungen der Weiterbildung erhalten 
für die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Maß-
nahmen eine zusätzliche Förderung für durchge-
führte Unterrichtsstunden. Die Einrichtungen, 
die bisher eine Förderung gemäß § 13 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 18 Absatz 2 dieses Gesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fas-
sung erhalten haben, genießen Bestandsschutz.

   (5) Bei der Antragstellung haben die Einrichtun-
gen Angaben über die geplanten Angebote zu 
machen. Zu den förderfähigen Angeboten zählen 
auch die zur Vorbereitung auf den Lehrgang ge-
eigneten Alphabetisierungs- und Grundbildungs-
angebote sowie Unterrichtsstunden für sozialpä-
dagogische Betreuung. 

   (6) Den Umfang der Förderung sowie die Förder-
fähigkeit von Angeboten nach Absatz 5 Satz 2 re-
gelt das für Weiterbildung zuständige Ministe-
rium durch Rechtsverordnung im Benehmen mit 
dem für Schule zuständigen Ministerium und 
nach Anhörung der für Schule und für Weiterbil-
dung zuständigen Ausschüsse des Landtags.“

9.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Förderung der Weiterbildung

  (1) Das Land fördert die Einrichtungen der Weiter-
bildung mit einem Bildungsbudget. Das Bildungs-
budget setzt sich zusammen aus einer Förderung der 
Kosten für das hauptamtliche beziehungsweise 
hauptberufl iche pädagogische Personal sowie aus 
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weiteren Förderungen nach Maßgabe dieses Geset-
zes.

  (2) Das Land fördert die Kosten für das hauptamtli-
che beziehungsweise hauptberufl iche pädagogische 
Personal nach Maßgabe der §§ 13 und 16.

  (3) Die Beteiligung des Landes an den Kosten für 
das hauptamtliche beziehungsweise hauptberufl iche 
pädagogische Personal bemisst sich nach Stellen. 
Eine Stelle gilt als besetzt, wenn auf ihr eine voll-
zeitlich beschäftigte Person oder in entsprechendem 
Umfang mehrere teilzeitbeschäftigte Personen ge-
führt werden.“

10.  § 8 wird wie folgt gefasst:

 „§ 8
 Unterschiedsbetrag

  (1) Die Einrichtungen der Weiterbildung erhalten 
einen zusätzlichen jährlichen Förderbetrag in Höhe 
der Differenz zwischen der Förderung für die Perso-
nalkosten nach §  7 Absatz  2 für die am 1. Januar 
2022 hauptamtlich beziehungs weise hauptberufl ich 
pädagogisch beschäftigten Personen und dem 
Höchstförderbetrag 2021. 

  (2) Der Unterschiedsbetrag kann für zusätzliches 
pädagogisches Personal, zur Finanzierung von Un-
terrichtsstunden (§  22 Absatz  4), für andere unter-
richtsbegleitende Angebote oder für die Fortbildung 
der Lehrenden eingesetzt werden.“

11.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Lehrveranstal-
tungen“ durch das Wort „Bildungsveranstaltun-
gen“ ersetzt, werden nach den Wörtern „berufs-
bezogenen Weiterbildung,“ die Wörter „der kultu-
rellen Bildung,“ eingefügt und nach den Wörtern 
„Sprachen und Medienkompetenz“ die Wörter 
„und Angebote einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sowie Angebote der Gesundheitsbil-
dung“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 und Absatz 4 wird jeweils nach dem 
Wort „Unterrichtsstunden“ die Angabe „(§  22 
Absatz 4)“ eingefügt.

12.  In § 12 Absatz 4 wird das Wort „Lehrveranstaltun-
gen“ durch das Wort „Bildungsveranstaltungen“ er-
setzt.

13.  § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13
Zuweisungen des Landes

  (1) Das Land erstattet dem Träger die Personalkos-
ten für die im Rahmen des Pfl ichtangebots besetzten 
Stellen für hauptamtlich oder hauptberufl ich tätige 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Je 
Stelle beträgt der Leistungsumfang 1 600 Unter-
richtsstunden (§ 22 Absatz 4). Zusätzlich erhält der 
Träger den Unterschiedsbetrag nach § 8.

  (2) Das Land erstattet dem Träger die Kosten für die 
nach §  6 durchgeführten Lehrgänge. Die Kostener-
stattung berechnet sich nach hauptamtlich bezie-
hungsweise hauptberufl ich und nebenamtlich bezie-
hungsweise nebenberufl ich durchgeführten Unter-
richtsstunden.

  (3) Die Kostenerstattungen erfolgen nach Durch-
schnittsbeträgen. Sie betragen für eine hauptamtlich 
oder hauptberufl ich pädagogisch besetzte Stelle im 
Pfl ichtangebot 70 000 EUR. Die Kostenerstattung für 
eine nach §  6 Absatz  6 durchgeführte Unterrichts-
stunde wird in der Rechtsverordnung festgesetzt.“

14.  Nach § 13 wird der folgende § 13a eingefügt:

 „§ 13a
 Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung

  (1) Das Land stellt jährlich wenigstens eine Million 
Euro für Maßnahmen zur regionalen Bildungs-
entwicklung zur Verfügung. Gefördert werden ins-
besondere Maßnahmen, mit denen sich Volkshoch-
schulen innerhalb regionaler Bildungslandschaften 
vernetzen, über Angebote der Alphabetisierung und 

Grundbildung bis hin zum Nachholen von Schul-
abschlüssen informieren oder eine allgemeine Bil-
dungsberatung durchführen, mit jeweils bis zu 
35 000 Euro. 

  (2) Die Fördermittel sind von den Volkshochschulen 
zu beantragen. Die Antragsvoraussetzungen und das 
Antragsverfahren regelt das für Weiterbildung zu-
ständige Ministerium durch Rechtsverordnung nach 
Anhörung der für Weiterbildung und für Kommuna-
les zuständigen Ausschüsse des Landtags.“ 

15.  In § 14 Absatz 2 wird das Wort „Lehrveranstaltun-
gen“ durch das Wort „Bildungsveranstaltungen“ er-
setzt.

16.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 4 und Nummer 5 wird das Wort 
„Lehrveranstaltungen“ jeweils durch das 
Wort „Bildungsveranstaltungen“ ersetzt.

  bb)  Folgende Nummer 11 wird angefügt:

    „11.  Die Bildungsstätte muss ein extern zer-
tifi ziertes Qualitätsmanagementsystem 
nach § 2 Absatz 3 nachweisen.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

17.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird jeweils wie folgt gefasst:

   „(2) Das Land gewährt dem Träger einen Zu-
schuss zu den Kosten einer mindestens im Um-
fang von 75 Prozent besetzten Stelle. Je Stelle be-
trägt der Leistungsumfang 1 400 Unterrichts-
stunden (§  22 Absatz  4) beziehungsweise 1 300 
Teilnehmertage (§ 22 Absatz 5) in den in § 11 Ab-
satz 2 genannten Bereichen. Zusätzlich erhält der 
Träger den Unterschiedsbetrag nach § 8.“

 b)  Absatz 2a wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 4 bis 6 werden wie folgt gefasst:

   „(4) Die Bezuschussung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen in Höhe von 60 Prozent der 
Durchschnittsbeträge gemäß § 13 Absatz 3.

   (5) Der Landeszuschuss für eine Einrichtung 
darf den Höchstförderbetrag 2021 nicht überstei-
gen. Übersteigt der 2022 gewährte Zuschuss nach 
Absatz 2 den im Jahr 2021 erhaltenen Zuschuss, 
so ist der höhere Zuschuss zu zahlen. Neu aner-
kannte Einrichtungen erhalten eine jährliche 
Förderung für zwei Stellen.

   (6) Nach dem 31. Dezember 2021 neu anerkannte 
Einrichtungen erhalten eine jährliche Förderung 
mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach ih-
rer Anerkennung.“

18.  Nach § 16 wird der folgende § 16a eingefügt:

 „§ 16a
 Förderung von Einrichtungen 
 der politischen Bildung

  (1) Die Träger der anerkannten Einrichtungen der 
Weiterbildung, die keine parteinahen politischen 
Stiftungen sind, erhalten zusätzlich einen jährlichen 
pauschalierten Zuschuss zur Grundförderung, wenn 
mindestens 75 Prozent der Bildungsveranstaltungen 
auf Angebote der politischen Bildung entfallen (Ein-
richtungen der politischen Bildung). 

  (2) Dabei müssen mindestens 75 Prozent der förder-
fähigen Angebote der politischen Bildung folgende 
Kernfelder behandeln:

 1.  Lebendige Demokratie – Partizipation – Medien-
kompetenz,

 2.  Demographischer Wandel – Flexibilisierung der 
Lebensentwürfe – Modelle des zivilgesellschaftli-
chen Engagements,

 3.  Schulisches Engagement – Lebenslanges Lernen 
– Bildungsberatung,

 4.  Menschenrechte – Politische Kultur – Zeitge-
schichte,
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 5.  Zuwanderung und Integration,

 6.  Internationale Politik und europäischer Eini-
gungsprozess,

 7.  Globalisierung – Marktwirtschaft – Sozialpolitik 
oder

 8.  Klimawandel und Entwicklung – lokale und glo-
bale Handlungsperspektiven.

  Die Themen „Gender Mainstreaming“ und „Nach-
haltigkeit“ werden weiterhin als Querschnittsaufga-
ben betrachtet, die in alle relevanten Kernfelder ein-
fl ießen können.

  (3) Der pauschalierte Zuschuss wird auf Antrag in 
Höhe des Betrages der im Jahr 2021 von der Landes-
zentrale für politische Bildung bewilligten Basisför-
derung für Angebote der politischen Bildung ge-
zahlt. §  22 Absatz  2 Satz  2 gilt entsprechend. Für 
Angebote zu den Themen Flucht, Migration und ge-
sellschaftliche Integration erhaltene Förderbeträge 
werden bei der Berechnung des pauschalierten Zu-
schusses nicht berücksichtigt. 

  (4) Nach Absatz  1 neu anerkannte Einrichtungen 
der politischen Bildung werden auf Antrag mit 
 Beginn des dritten Haushaltsjahres jährlich mit 
30 000 Euro gefördert.

  (5) Das für politische Bildung zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, nach Anhörung des für politi-
sche Bildung zuständigen Ausschusses des Landtags 
durch Rechtsverordnung die in Absatz  2 genannten 
Kernfelder thematisch gesellschaftlichen Notwen-
digkeiten anzupassen.“

19.  Die Überschrift des IV. Abschnitts wird wie folgt ge-
fasst: 

 „IV. Abschnitt

 Förderung der Entwicklung, 
 neue Zugänge und Innovationen“.

20.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17

 Entwicklung und neue Zugänge

  Das Land fördert nach Maßgabe dieses Abschnittes 
Maßnahmen der Weiterbildungseinrichtungen, mit 
denen diese auf aktuelle gesellschaftliche und struk-
turelle Herausforderungen für ihr Bildungsangebot 
reagieren. Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen 
beispielsweise offene Angebote, die Entwicklung 
und Förderung neuer Zugänge, aufsuchende Bil-
dung, regionale Vernetzung oder eine stärker sozial-
räumliche Ausrichtung der Angebote, um neue oder 
bisher nicht erreichte Zielgruppen erfolgreich anzu-
sprechen.“

21.  Der bisherige § 17 wird § 20 und in Absatz 2 werden 
nach den Wörtern „in anderer Trägerschaft“ die 
Wörter „, auch Akademien, Bildungshäuser, Einrich-
tungen der Familien bildung oder vergleichbare Ein-
richtungen mit eigener Tagungsinfrastruktur,“ ein-
gefügt.

22.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18

 Entwicklungspauschale

  (1) Die Weiterbildungseinrichtungen erhalten einen 
zusätzlichen pauschalierten Zuschuss zur Grundför-
derung zur Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 17. Dieser Zuschuss beträgt ab dem 1. Januar 2022 
zweieinhalb Prozent des für die Einrichtung mögli-
chen Höchstförderbetrages 2021, mindestens aber 
5 000 Euro je Einrichtung, und ab dem 1.  Januar 
2023 fünf Prozent des für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrages 2021, mindestens aber 10 000 
Euro je Einrichtung.

  (2) Der Nachweis über die eingesetzten Mittel er-
folgt durch einen Sachbericht. Das für die Weiterbil-
dung zuständige Ministerium stellt dafür ein ein-
heitliches Muster zur Verfügung.“

23.  Der bisherige § 18 wird § 21 und wird wie folgt ge-
fasst:

 „§ 21
 Weitere Landesförderungen

  Die besondere Förderung von Einrichtungen und 
Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, 
der berufl ichen Fort- und Weiterbildung sowie der 
Familienbildung durch das Land bleibt unberührt. 
Das gilt auch für die Förderung von Einrichtungen 
der politischen Bildung, die über die Förderung nach 
§ 16a hinausgeht.“

24.  § 19 wird wie folgt gefasst:

 „§ 19
 Innovationsfonds

  (1) Das Land stellt jährlich wenigstens eine Million 
Euro für einen Innovationsfonds für Weiterbildung 
zur Förderung von Projekten im Sinne von § 17 be-
reit. Gefördert werden Maßnahmen die zum Aufbau 
eines Systems des lebensbegleitenden Lernens bei-
tragen und möglichst einrichtungs- und trägerüber-
greifend im Sinne von § 5 angelegt sind, mit jeweils 
bis zu 50 000 Euro.

  (2) Die Fördermittel werden im Wettbewerbsverfah-
ren auf Grundlage einer Förderbekanntmachung 
vergeben. Das Nähere regelt das für Weiterbildung 
zuständige Ministerium durch Fördergrundsätze.

  (3) Bereits mit einer Entwicklungspauschale nach 
§ 18 geförderte Maßnahmen können nicht gefördert 
werden.“

25.  Der bisherige § 19 wird § 22 und wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1a wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1.  Die Angaben über die für die Landesförde-
rung maßgeblichen besetzten Stellen und 
eine Bestätigung, dass der Unterschiedsbe-
trag gemäß § 8 Absatz 2 weiterbildungsbezo-
gen eingesetzt wird und“

 c)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden angefügt:

   „(4) Eine Unterrichtsstunde ist eine Bildungsver-
anstaltung von 45 Minuten. Zur Durchführung 
einer Bildungsveranstaltung gehören auch die 
mit Planung, Konzeption, Umsetzung der Ange-
bote gemäß § 11 Absatz 2 und § 16 Absatz 2 ver-
bundenen pädagogisch-didaktischen Aufgaben. 
Bildungsveranstaltungen eines Kursprogramms 
können auch online-gestützt oder in anderen For-
maten stattfi nden.

   (5) Bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen 
mit einer Mindestdauer von zwölf Unterrichts-
stunden bilden sechs Unterrichtsstunden bezogen 
auf eine teilnehmende Person einen Teilnehmer-
tag. Je Tag kann ein Teilnehmertag berücksichtigt 
werden.

   (6) Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren 
Kooperationen von Einrichtungen werden die je-
weiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst.“

26.  Nach § 19 wird folgende Überschrift eingefügt:

 „V. Abschnitt
 Weitere Förderungen und Förderverfahren“

27.  Der bisherige § 20 wird § 23.

28.  Der bisherige § 21 wird § 24.

29.  Die bisherige Überschrift des V. Abschnitts wird ge-
strichen.

30.  Der bisherige § 22 wird § 28 und wird wie folgt ge-
fasst:

 „§ 28
 Inkrafttreten, Übergang

  (1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft.

  (2) Für die Feststellung der Zuweisungen und För-
derbeträge des Landes für das Jahr 2021 ist die am 
1. Januar 2021 geltende Fassung dieses Gesetzes an-
zuwenden.
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  (3) §  13a ist für eine Förderung erst ab dem 1. Ja-
nuar 2022 anzuwenden.

  (4) § 19 ist für eine Förderung erst ab dem 1. Januar 
2023 anzuwenden.“

31.  Nach § 22 wird folgende Überschrift eingefügt:

 „VI. Abschnitt
 Qualitätssicherung und Berichtswesen“.

32.  Nach dem neuen § 24 werden die folgenden §§ 25 bis 
27 eingefügt:

 „§ 25 
 Landesweiterbildungsbeirat

  Bei dem für Weiterbildung zuständigen Ministerium 
wird ein Landesbeirat für die gemeinwohlorientierte 
Weiterbildung gebildet. Näheres über Aufgaben, die 
Zusammensetzung und die Berufung der Mitglieder 
regelt das für Weiterbildung zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
für die Eltern- und Familienbildung zuständigen 
Ministerium und nach Anhörung der für Weiterbil-
dung und für Familienbildung zuständigen Aus-
schüsse des Landtags. 

 § 26 
 Berichtswesen Weiterbildung NRW

  (1) Die Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne 
dieses Gesetzes nehmen am Berichtswesen Weiter-
bildung NRW teil. Sie übermitteln der Supportstelle 
Weiterbildung der Qualitäts- und Unterstützungs-
agentur für Schulen jährlich elektronisch für das vo-
rangegangene Kalenderjahr in aggregierter Form 
Daten zu folgenden Merkmalen über die eigene Ein-
richtung, die durchgeführten Veranstaltungen und 
die Verwendung der Fördermittel: 

 1.  Name der Einrichtung, Einrichtungsgröße, Art 
des Rechtsträgers, Wirkungsgebiet, Anerkennung 
nach Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, Zuge-
hörigkeit zu einer Landesorganisation, Koopera-
tionen (Strukturdaten), 

 2.  Personal in der Weiterbildung, 

 3.  Finanzdaten der Einrichtung, 

 4.  Leistungsdaten wie Art und Umfang der nach 
dem Weiterbildungsgesetz durchgeführten Wei-
terbildungsveranstaltungen, haupt- und neben-
amtlich erteilte Unterrichtsstunden, Teilnehmer-
tage, Erwerb von Schulabschlüssen,

 5.  Teilnehmende an Bildungsveranstaltungen, Al-
tersstruktur, Geschlecht,

 6.  weiterbildungsbezogene Tatbestände zur Weiter-
bildungsberichterstattung sowie

 7.  Daten zur Evaluation und Zertifi zierung.

  (2) Für die Erhebung besteht Auskunftspfl icht. Die 
Auskunftserteilung zu Namen und Anschrift der 
Einrichtung, Telefonnummer sowie Adresse für elek-
tronische Post erfolgt freiwillig. Auskunftspfl ichtig 
sind die Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne 
dieses Gesetzes.

  (3) Die Angaben sind der Supportstelle Weiterbil-
dung der Qualitäts- und Unterstützungsagentur für 
Schulen bis zum 30. Juni jeden Jahres zu übermit-
teln. 

  (4) Personenbezogene Daten sind in anonymisierter 
Form zu übermitteln. 

  (5) Die Angaben werden von der Supportstelle Wei-
terbildung plausibilisiert und nach Maßgabe von 
§ 16 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len öffentlich in einem jährlichen Datenreport be-
reitgestellt.

  (6) Die Ergebnisse werden einmal in jeder Legisla-
turperiode von der Supportstelle Weiterbildung für 
einen Landesweiterbildungsbericht (§ 27 des Weiter-
bildungsgesetzes) ausgewertet und nach Maßgabe 
des § 16 E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len öffentlich bereitgestellt.

  (7) Das für Weiterbildung zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

 1.  die Übermittlungspfl icht für einzelne Merkmalen 
auszusetzen, die Periodizität zu verlängern sowie 
den Kreis der Auskunftspfl ichtigen einzuschrän-
ken, wenn die Einzelmerkmale nicht mehr oder 
nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen Aus-
führlichkeit oder Häufi gkeit benötigt werden; und

 2.  einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies 
nach dem Zweck des Berichtswesens Weiterbil-
dung NRW erforderlich ist und durch gleichzeitige 
Aussetzung anderer Merkmale eine Erweiterung 
des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht ein-
geführt werden können Merkmale, die besondere 
Arten personenbezogener Daten nach § 4 Absatz 3 
des Datenschutzgesetzes NRW betreffen.

 § 27 
 Berichterstattung

  Einmal in jeder Legislaturperiode legt das für Wei-
terbildung zuständige Ministerium auf Grundlage 
des Berichtswesens Weiterbildung Nordrhein-West-
falen einen Landesweiterbildungsbericht vor und 
leitet diesen dem Landtag zu.“

33.  Nach dem neuen § 27 wird folgende Überschrift ein-
gefügt:

 „VII. Abschnitt
 Inkrafttreten, Übergang“

 Artikel 2
 Bekanntmachungserlaubnis

  Das für Weiterbildung zuständige Ministerium wird 
zu einer Neubekanntmachung des Weiterbildungsge-
setzes ermächtigt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen
Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 894
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Bekanntmachung

Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner 134. Sit-
zung am 30. Juni 2021 gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S 311) Pandemische Leitlinien beschlossen.

Der Beschluss wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, 8. Juli 2021

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t
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2126 
Pandemische Leitlinien  

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 

 
Der Landtag fasst daher folgende pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infekti-
onsschutz- und Befugnisgesetz vom 25. März 2021 (GV. NRW S. 311 bis 314), die grundsätz-
lich bis zum 15. September 2021 befristet sind und im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt 
zu machen sind: 
 
 Neues Wissen und Innovationen müssen gefördert und geschaffen, Erfahrung und Erkennt-

nisse müssen genutzt werden. 
 
Am 26. Februar 2020 wurde die erste Corona-Infektion in Nordrhein-Westfalen bestätigt. 
Seit diesem Zeitpunkt hat sich unser aller Alltag fundamental verändert. Die Bürgerinnen 
und Bürger mussten lernen, mit dem Virus zu leben. Expertinnen und Experten aus den 
verschiedensten wissenschaftlichen Fachrichtungen haben seitdem zahlreiche Forschun-
gen und Untersuchungen durchgeführt. Diese gewonnenen Erkenntnisse gilt es zu bündeln, 
auszubauen und so zu nutzen, dass die Pandemie unter Kontrolle gehalten wird und eine 
Aussicht besteht, sie final zu beenden. Die Entwicklung neuer medizinischer Behandlungs-
methoden und Medikamente sind verstärkt zu fördern. Daneben ist auf die Fortentwicklung 
und Optimierung der vorhandenen Impfstoffe  v.a. auch mit Blick auf Virusmutationen  
besonders wert zu legen. Es gilt, aus den vielfältigen positiven aber auch negativen Erfah-
rungen zu lernen und noch mehr praktische Rückschlüsse auf den Lebensalltag zu ziehen. 
Zudem ist es erforderlich, das Wissen über das Virus und seine Verbreitung weiter zu ver-
tiefen. Hierzu setzen wir vor allem auf die vielfältige Wissenschaftslandschaft in unserem 
Bundesland. Damit das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weiter in normale Bah-
nen zurückkehren kann, müssen verfügbare technische und digitale Instrumente für die 
Pandemie-Bekämpfung bestmöglich genutzt werden. Gerade innovative Lösungen werden 
dazu beitragen, die lückenlose und schnelle Kontaktnachverfolgung zu verbessern und eine 
Übermittlung von Risikokontaktlisten an die Gesundheitsbehörden zu erleichtern. Durch 
die fortschreitende Impfkampagne, wirksame Hygieneschutzkonzepte und den Ausbau der 
Testkapazitäten ist ein einseitiger Fokus auf die Inzidenzwerte als Entscheidungsgrundlage 
nicht sachgerecht. Vielmehr wird ein differenzierteres Kriterienbündel nötig sein: Maßgeb-
lich zu berücksichtigen sind hierbei regionale Infektionsherde, die Alters- und Sozialstruk-
tur der Infektionsfälle, die Auslastung der Krankenhäuser, der Reproduktionswert, sowie 
das Verhältnis von durchgeführten zu positiven Tests. Auch sollte zukünftig die Anzahl 
schwerer Covid-19-Verläufe verstärkt in den Blick genommen werden. Denn der zuneh-
mende Durchimpfungsgrad wird wahrscheinlich auch zukünftig nicht jede Neuinfektion 
ausschließen können, aber zumindest die Krankheitsverläufe milder gestalten. Bisher war 
die Pandemiebekämpfung stark an den Inzidenzwert gekoppelt. Er dient aber eher als zeit-
lich vorgeschalteter Indikator, um insbesondere eine Überlastung der Intensivstationen zu 
vermeiden. Um eine umfassendere Ausrichtung der Pandemiebekämpfung zu erreichen, ist 
ein Mix von Parametern, die u.a. die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
lastungen einbeziehen, notwendig. Diese zusätzlichen Indikatoren sind zu gewichten und 
in ein umfassendes und fortlaufendes Risikoanalyse-Modell zu überführen. Außerdem 
wäre es aus Sicht des Landtags dringend angezeigt, die bisherigen Verbreitungswege und 
Infektionsketten des Coronavirus noch besser auszuleuchten, sowie die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bei der Krankheitsbehandlung. Eine breit aufgesetzte Feldstudie, die sich bei-

-
von Infizierten (bzw. Genesenen) in den Blick nimmt, wäre angemessen. 
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 Das Impfen ist der entscheidende Schritt heraus aus der Pandemie. 
 
Das Impfen von weiten Teilen der Bevölkerung ist der entscheidende Schritt heraus aus 
der Pandemie. Die durchschlagende Wirkung kann nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder 
Deutschland, sondern in der ganzen Welt ausgemacht werden. Die Einbindung der Ärzte-
schaft in die Impfkampagne hat diese noch einmal beschleunigen können. Beim Fortgang 
der Impfkampagne, die beständig auf ihren Erfolg hin überprüft werden sollte, muss 
sichergestellt sein, dass das Impfen als solches und nicht die Verfahren und die damit 
verbundene Bürokratie im Mittelpunkt stehen. Mit sogenannten Impfstoffresten muss 
pragmatisch umgegangen werden. Entscheidend ist, dass Impfstoff, der leider immer noch 
ein knappes Gut ist, nicht vernichtet wird. Schon jetzt müssen Vorkehrungen getroffen 
werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederkehrende Auffrischungsimpfungen von-
nöten sein dürften. Diese Aufgabe muss dauerhaft in bestehenden, funktionierenden Struk-
turen  beispielsweise in Analogie zu den Grippeschutzimpfungen  eingebettet werden. 
Dafür gilt es entsprechend auch Kapazitäten dem Bedarf anzupassen. 

 
 Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche müssen als Lebens- und Zukunftschan-

cen in besonderer Weise gesichert werden. 
 
Die Folgen der Pandemie haben insbesondere Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
getroffen. Bei Kindern und Jugendlichen, die zuhause keine optimalen Bedingungen 
vorfinden, um erfolgreich am Distanzunterricht teilzunehmen, sind die Bildungs- und 
Entwicklungschancen gefährdet. In der Folge wird vor der Zunahme von körperlichen und 
seelischen Erkrankungen unserer Kinder und Jugendlichen durch die Schul- und 
Kitaschließungen gewarnt. Zudem wird ein Dunkelfeld von körperlicher und seelischer 
Gewalt an Kindern befürchtet, da Lehrkräfte und Betreuungspersonal in Zeiten des 
Distanzunterrichts nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, Auffälligkeiten bei Kindern 
und Jugendlichen zu entdecken. Hier ist ein besonderer Fokus aller Beteiligten auf die 
Aufdeckung solcher Fälle zu legen, um körperliche und seelische Schäden bei Kindern und 
Jugendlichen schnellstmöglich zu entdecken. Bildungs- und Entwicklungschancen müssen 
auch in der Pandemie allerhöchste Priorität haben. Das bedeutet, die Vernetzung zwischen 
Schule und Jugendhilfe zu gewährleisten und weitere Unterstützungsressourcen zu gewin-
nen, um Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichen Lernsituationen verlässlich be-
gleiten zu können, damit kein Kind aus dem Blick gerät. Vor diesem Hintergrund wird 
begrüßt, dass Bund und Länder nunmehr Mittel für Aufholprogramme zur Verfügung stel-
len wollen. Bei der konkreten Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass diese lebensnah 
ausgestaltet werden und möglichst unmittelbar zum Tragen kommen. Dieser Grundsatz ist 
auch von den Kommunen im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung zu beachten 
und dürfte auch in der Erwartung der Bürgerinnen und Bürgern sein.  Es hat sich gezeigt, 
dass die flächendeckende Rückkehr in den Präsenzunterricht folgerichtig gewesen ist, denn 
klar ist, selbst der beste Distanzunterricht kann den Sozialraum Schule nicht ersetzen. In 
der jetzigen Phase müssen robuste, aber möglichst niedrigschwellige Schutzmaßnahmen 
angewendet oder vorbereitet werden, die einer erneuten Aussetzung des Präsenzunterrichts 
bestmöglich vorbeugen. Entsprechendes gilt für die Aussetzung der Kitabetreuung.  Zumal 
bislang für die Kinder bis 12 Jahre kein Impfstoff zur Verfügung steht, bleibt eine konti-
nuierliche Testung der Kinder ein unabdingbarer Baustein der Schutzstrategie. 

 
 Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger bei der Pandemiebekämpfung muss 

gestärkt, gefördert und eingebunden werden. 
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Die Pandemie kann nur erfolgreich bekämpft werden, sofern die Bürgerinnen und Bürger 
Wachsamkeit, Achtsamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme üben, um Infektionsrisiken zu 
minimieren. Dies kann nur gelingen, wenn zum einen die staatlichen Regelungen Akzep-
tanz finden, weil das die Grundvoraussetzung für die Beachtung der Bestimmungen in ei-
nem freiheitlichen Rechtsstaat bildet. Zum anderen schafft die eigenverantwortliche Um-
sicht, Initiative, aber auch Kreativität der Bevölkerung einen wesentlichen Baustein für 
eine günstige Beeinflussung der Pandemie und zwar vor allem in den Bereichen, die nicht 
durch staatliche Regeln betroffen sind. Dies gilt beispielsweise für den privaten Bereich, 
der vor staatlichen Eingriffen in besonderer Weise geschützt ist. Die Pandemie kann nicht 
allein durch Erlasse, Verordnungen oder Gesetze gestoppt werden, sondern erfordert das 
aktive und überzeugte Mitwirken der Menschen. Die stark gesunkenen Inzidenzwerte be-
legen dies. Es ist daher angebracht, dass staatliche Schutzmaßnamen und Regulatorik zu-
rückgefahren werden und gleichsam das Verantwortungsbewusstsein weiter gestärkt wird. 

 
 Es ist darauf zu achten, dass Gesundheitsschutz mehr bedeutet als die Verhinderung von 

Covid-19-Erkrankungen. 
 
Auch weiterhin muss der Schwerpunkt der Pandemiebekämpfung dem Schutz besonders 
vulnerabler Personengruppen und Einrichtungen gelten. Neben den etablierten 
Hygienegeboten wie den AHA+L-Regeln und technologischer Lösungen haben der wei-
tere Fortschritt der Impfkampagne sowie die flächendeckende Verfügbarkeit von Schnell- 
und Selbsttests einen erheblichen positiven Effekt auf die Kontrolle der Pandemie und die 
Infektionsdynamik. Die Schutzimpfungen müssen daher weiterhin nachdrücklich 
vorangetrieben werden. Die psychischen Belastungen und die Einsamkeit, unter denen in 
der Folge der Corona-Krise viele Menschen verstärkt leiden, müssen bei den zu treffenden 
Entscheidungen im Rahmen des pandemischen Geschehens Beachtung finden. Die 
Zunahme von Anrufen bei Telefonseelsorge und Sorgentelefonen und die gestiegenen 
Anfragen nach Psychotherapie zeigen: Die pandemiebedingte Isolation und die 
Kontaktbeschränkungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die sich 
nicht in den Inzidenzwerten oder im Reproduktionswert widerspiegeln. In pandemischen 
Zeiten muss zudem bedauerlicherweise auch eine Zunahme von häuslicher Gewalt 
festgestellt werden. Opfer sind vielfach Frauen und Kinder, die pandemiebedingt von den 
bekannten und sich bewährten Hilfestrukturen abgeschnitten sind. Unter Wahrung des In-
fektionsschutzes muss die Erreichbarkeit von Schutz- und Hilfsangeboten gewährleistet 
sein. Angebote des Gewaltschutzes, aber auch der Unterstützung in Krisenlagen sollen 
möglichst an vielen öffentlich zugänglichen Orten sowie über unterschiedlichste Medien-
kanäle bekannt gemacht werden. Der Zugang zu Akutschutzeinrichtungen und die Sicher-
stellung von Beratungsangeboten ist zu gewährleisten. 

 
 Wachsam bleiben und die Sommerzeit zur Vorbereitung nutzen, aber auch die Zeit nach 

Corona in den Blick nehmen. 
 
Die positiven Entwicklungen bei der Infektionsentwicklung in Nordrhein-Westfalen und 
Deutschland dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Europa und anderen Teilen der 
Welt das Pandemiegeschehen nach wie vor nicht (gänzlich) unter Kontrolle gebracht wer-
den konnte. Vor allem Virusmutationen könnten die bisher erzielten Erfolge in der Pande-
miebekämpfung schmälern oder in Frage stellen. Es gilt daher auf allen Ebenen wachsam 
zu bleiben und die derzeitige Lage zu nutzen, sich bestmöglich vorzubereiten auf eine et-
waige Rückkehr höherer Fallzahlen im Herbst. So müssen vor allem die Impfungen weiter 
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konsequent vorangetrieben werden. Schließlich sollten vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen aus dem Vorjahr Reiserückkehrer - sofern das Ziel der Reise dies rechtfertigt - in den 
Blick genommen werden. Parallel gilt es die Bemühungen, die vor allem im privatwirt-
schaftlichen Sektor angestrengt werden, bei der etwaigen Impfstoffanpassung und beim 
Aufbau von Strukturen zur Impfstoffherstellung bestmöglich zu unterstützen. Auch müs-
sen insbesondere die Anstrengungen bei der Digitalisierung des Bildungsbereichs fortge-
setzt werden und die Schutzmaßnahmen im Kita-, Schul- und Hochschulbereich zu sichern. 
Der wieder erreichte Regelbetrieb sollte auch bei einem erneuten Aufflammen des Infekti-
onsgeschehens so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Auch das flächendeckende 
Testangebot, das in kürzester Zeit in Nordrhein-Westfalen geschaffen wurde, kann auch 
zukünftig seinen Beitrag dazu leisten, Infektionen und Infektionsherde rasch aufzudecken 
und das Dunkelfeld aufzuhellen. Testangebote sollten weiterhin so niedrigschwellig wie 
möglich ausgestaltet werden. Zudem ist zu prüfen, wie sinnvoll Anreize zum Testen gesetzt 
werden können. Es erscheint weiter sinnvoll, die Wahrnehmung bestimmter Angebote an 
ein negatives Testergebnis oder an einen vollständigen Impfschutz zu koppeln. Ziel sollte 
sein, dass jede Person sich mindestens einmal die Woche testen lässt. Gleichzeitig muss 
aber auch die Zeit nach Corona in den Blick genommen werden. Nachdem der Schritt vom 
akuten Krisenmanagement zum souveränen Risikomanagement gegangen wurde, ist nun 
auch der Punkt gekommen, Antworten und Lösungen zu suchen für die Zeit nach der Krise. 
 
 

 

– GV. NRW. 2021 S. 899
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Gesetz
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

G e s e t z
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Vom 8. Juli 2021

Artikel 1
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
3.  Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Arti-
kel  8a des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst: 

   „§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger“.

 b)  Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 19 Aufstellung der Regionalpläne“.

 c)  Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst:

   „§  30 Änderung von Braunkohlenplänen und 
Zielabweichungsverfahren“.

 d)  Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst:

   „§  34 Beratung und Anpassung der Bauleitpla-
nung“.

 e)  Der Angabe zu § 38 werden die folgenden Anga-
ben vorangestellt:

   „§ 38 Experimentierklausel

   § 38a Flächen für die Transformation der Indus-
trie im Rheinischen Revier

   § 39 Verwaltungshelfer“.

 f)  Die bisherigen Angaben zu den §§ 38 bis 40 wer-
den die Angaben zu den §§ 40 bis 42.

2.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 a)  „(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten ne-
ben dem Raumordnungsgesetz vom 22.  Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986) in der jeweils gelten-
den Fassung im Land Nordrhein-Westfalen und 
ergänzen es.“

 b)  § 1 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

3.  In §  3 Nummer  3 wird die Angabe „7 Absatz  3“ 
durch die Wörter „9 Absatz 4 und § 25 Absatz 1 und 
2“ ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „Geschäftsführe-
rin bzw. der Geschäftsführer“ durch das Wort 
„Regionaldirektion“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 wird die Angabe „13“ durch die An-
gabe „14“ ersetzt.

 c)  In Absatz  4 Satz  1 wird die Angabe „9“ durch 
die Angabe „8“ ersetzt.

4a.  § 6 wird wie folgt gefasst: 

  „(1) In den Regierungsbezirken Detmold und Köln 
werden Regionalräte errichtet. In den Regierungs-
bezirken Arnsberg, Düsseldorf und Münster werden 
für das Gebiet außerhalb des Verbandsgebietes des 
Regionalverbandes Ruhr Regionalräte errichtet. Sie 
erhalten die Bezeichnung „Regionalrat.“ (Bezeich-
nung des Regierungsbezirks).

  (2) Im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr 
ist regionaler Planungsträger die Verbandsver-

sammlung des Regionalverbandes Ruhr. Für das Ge-
biet des Regionalverbandes Ruhr nimmt die Ver-
bandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
die Aufgaben des Regionalrates nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und anderer Landesgesetze wahr.

  (3) Die Landesplanungsbehörde kann Weisungen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes erteilen.“

4b.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 2 wird gestrichen.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

    „Maßgeblich für die Sitzverteilung ist die 
Summe der in den kreisfreien Städten und 
in den kreisangehörigen Gemeinden des Ge-
bietes des jeweiligen Regionalrates bei den 
Wahlen zu den Gemeindevertretungen abge-
gebenen Stimmen.“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„1“ durch das Wort „ein“ ersetzt. 

 c)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Die Sitze für die stimmberechtigten Mit-
glieder des Regionalrates werden von der Be-
zirksregierung auf die Parteien und Wählergrup-
pen, die in den Gemeindevertretungen vertreten 
sind, verteilt. Hierzu werden die von den einzel-
nen Parteien und Wählergruppen bei den Ge-
meindewahlen im Gebiet des jeweiligen Regio-
nalrates erzielten gültigen Stimmen zusammen-
gezählt. Die den Parteien und Wählergruppen 
noch zustehenden Sitze werden aus Reservelis-
ten zugeteilt. Die Reihenfolge der Sitzzuteilung 
für die einzelne Partei oder Wählergruppe be-
stimmt sich nach der von ihr eingereichten Re-
serveliste. Jede Partei oder Wählergruppe erhält 
zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie 
entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in 
der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile 
zuzuteilen. Die nach Absatz  7 gewählten Mit-
glieder müssen in dem Gebiet des Regionalrates 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben.

   Für die Wählbarkeit gelten die Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes entsprechend.“ 

 d)  Absatz 13 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „eines Regie-
rungsbezirks“ gestrichen. 

  bb)  Satz 2 wird gestrichen.

5.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „Die stimmberechtigten Mitglieder des Regio-
nalrates berufen für die Dauer ihrer Amtszeit 
sechs beratende Mitglieder aus den für das Ge-
biet des  Regionalrates zuständigen Industrie- 
und Handelskammern, Handwerkskammern und 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-
falen sowie den im Gebiet des Regionalrates täti-
gen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
hinzu.“

 b)  In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 wird jeweils das 
Wort „Regierungsbezirk“ durch die Wörter „Ge-
biet des Regionalrates“ ersetzt. 

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Land-
schaftsverbände Rheinland oder Westfalen-
Lippe, der kreisfreien Städte und der Kreise 
nehmen mit beratender Stimme an Sitzungen 
des Regional rates teil.“

6.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger“.
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 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der regionale Planungsträger trifft die 
sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidun-
gen zur Aufstellung des Regionalplanes. Das 
Aufstellungsverfahren wird von der Regional-
planungsbehörde durchgeführt; sie ist an die 
Weisungen des regionalen Planungsträgers ge-
bunden. Seine Mitglieder können jederzeit von 
der Regionalplanungsbehörde über den Stand 
des Aufstellungsverfahrens mündliche Auskunft 
verlangen. Sie ist unverzüglich zu erteilen. Der 
regionale Planungsträger kann einzelne seiner 
Mitglieder mit der Einsichtnahme in die Pla-
nungsunterlagen beauftragen; er hat dem Antrag 
einer Fraktion oder eines Fünftels seiner stimm-
berechtigten Mitglieder auf Einsichtnahme 
stattzugeben. Das Aufstellungsverfahren endet 
durch Feststellungsbeschluss.“

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die Regionalplanungsbehörde unterrichtet 
den regionalen Planungsträger über alle re-
gional bedeutsamen Entwicklungen.“

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „dem Regional-
rat“ durch das Wort „ihm“ ersetzt.

  cc)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

    „Der regionale Planungsträger kann jeder-
zeit von der Regionalplanungsbehörde Aus-
kunft über Stand und Vorbereitung dieser 
Planungen, über Programme und Maßnah-
men sowie über regional bedeutsame Ent-
wicklungen verlangen; er hat dem Antrag 
 eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mit-
glieder auf Auskunft stattzugegeben.“

 d)  Absatz 3 und Absatz 4 werden wie folgt gefasst: 

   „(3) Der regionale Planungsträger kann auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsplans und 
der Regionalpläne Vorschläge für Förderpro-
gramme und -maßnahmen von regionaler Be-
deutung unterbreiten. Dabei sind Vorschläge aus 
der Region zu berücksichtigen, zusammenzufüh-
ren und zu bewerten; der regionale Planungsträ-
ger nimmt eine Prioritätensetzung vor. Weicht 
das zuständige Ministerium von diesen Vorschlä-
gen ab, ist dies im Einzelnen zu begründen.

   (4) Der regionale Planungsträger beschließt auf 
der Grundlage des Landesentwicklungsplans 
und der Regionalpläne über die Vorschläge der 
Region für die Verkehrsinfrastrukturplanung 
(gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne des Bun-
des und des Landes) sowie für die jährlichen 
Ausbauprogramme für Landesstraßen, Rad-
schnellverbindungen des Landes, Radvorrang-
routen und Förderprogramme für den kommu-
nalen Straßenbau. Der regionale Planungsträger 
wird über die Förderprogramme der Nahmobili-
tät informiert. Dazu unterrichtet die Regional-
planungsbehörde – bei Bundesfernstraßen, Lan-
desstraßen, Radschnellverbindungen des Landes 
und Radvorrangrouten betreffenden Plänen und 
Programmen in Abstimmung mit dem Landesbe-
trieb Straßenbau – den regionalen Planungsträ-
ger frühzeitig über die Absicht, derartige Pläne 
oder Programme aufzustellen oder zu ändern. 
Die Regionalplanungsbehörde stellt in Abstim-
mung mit dem Landesbetrieb Straßenbau dem 
regionalen Planungsträger die hierzu erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung und erteilt auf 
Verlangen jederzeit Auskunft über den Stand 
und die Vorbereitung der Pläne und Programme. 
Weicht das für den Verkehr zuständige Ministe-
rium von den Vorschlägen des regionalen Pla-
nungsträgers ab, ist dies in einer Stellungnahme 
zu begründen. Die regionalen Planungsträger le-
gen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 
zu 3 Millionen Euro Gesamtkosten je Maßnahme 
nach Lage des Landeshaushalts Prioritäten 
fest.“

 e)  In Absatz  5 wird das Wort „Regionalrat“ durch 
die Wörter „regionaler Planungsträger“ ersetzt 
und die Wörter „seines Regierungsbezirks“ wer-
den gestrichen.

7. § 9a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Wenn und solange nach §  14 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14.  April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) eine epidemische Lage von be-
sonderer Tragweite festgestellt ist, dürfen eilbedürf-
tige Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des 
Regionalrates unterliegen, im Umlaufverfahren ge-
troffen werden, wenn sich der Regionalrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen mit der 
schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden 
erklärt. Der Regionalrat gibt die Stimmen über den 
betreffenden Beschlussvorschlag im Falle des Satzes 
1 durch Einzelschreiben oder im Umlaufverfahren 
ab. Die Stimmabgaben erfolgen in Textform.“

7a.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach § 10 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ein-
gefügt: 

   „(4) Der Regionalrat kann in der Geschäftsord-
nung insbesondere festlegen, dass eine Sitzung 
des Regionalrats, seiner Ausschüsse, Fraktionen 
oder des Ältestenrats als Telefon- oder Videokon-
ferenz stattfi ndet. Die Durchführung einer Sit-
zung mittels Telefon- oder Videokonferenz ist 
ausgeschlossen, wenn mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder des jeweiligen Gremiums binnen ei-
ner Woche nach Bekanntgabe Widerspruch ein-
legt. Bei öffentlichen Sitzungen sind geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit 
herzustellen.“

 b)  Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab-
sätze 5 und 6.

8.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und der Wortlaut wird wie folgt ge-
fasst:

   „Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 und 2 
des Raumordnungsgesetzes sind bei der zustän-
digen Planungsbehörde sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten, auf deren Bereich sich die 
Planung erstreckt, für die Dauer von mindestens 
einem Monat öffentlich auszulegen und ergän-
zend auf der Internetseite des jeweiligen Pla-
nungsträgers zu veröffentlichen. Die Auslegung 
bei Kreisen und kreisfreien Städten erfolgt aus-
schließlich elektronisch. Ergänzend zur öffentli-
chen Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 S. 3 des 
Raumordnungsgesetzes ist die Auslegung auch 
auf der Internetseite der zuständigen Planungs-
behörde bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegung 
schriftlich oder in elektronischer Form vorge-
bracht werden können. Die Auslegung der Regi-
onalpläne bei der Regionalplanungsbehörde 
kann mittels eines elektronischen Lesegerätes 
erfolgen.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

9.  § 14 wird wie folgt gefasst:

 „§ 14

 Bekanntmachung von Raumordnungsplänen

  Der Landesentwicklungsplan, die Bekanntmachung 
für die Regionalpläne und die Braunkohlenpläne 
sowie die Genehmigung des Regionalen Flächen-
nutzungsplans werden im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen ver-
öffentlicht. Die Bereithaltung zur Einsichtnahme 
nach §  10 Absatz  2 des Raumordnungsgesetzes er-
folgt beim Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen bei der Landesplanungsbehörde und den 
Regionalplanungsbehörden. Bei den übrigen Raum-
ordnungsplänen erfolgt dies bei den Regionalpla-
nungsbehörden, auf die sich die Planung erstreckt.“
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10.  § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich be-
troffenen öffentlichen Stellen sowie der Belegen-
heitsgemeinde und im Einvernehmen mit dem re-
gionalen Planungsträger.“

11. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Der Landesentwicklungsplan wird von der Lan-
desplanungsbehörde im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien erarbeitet; 
ergänzend zur Auslegung nach § 13 erfolgt die Aus-
legung auch bei den Regionalplanungsbehörden.“

12.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 19
  Aufstellung der Regionalpläne“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Hat der regionale Planungsträger die Auf-
stellung eines Regionalplans beschlossen, führt 
die Regionalplanungsbehörde das Aufstellungs-
verfahren durch.“

 c)  Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt gefasst:

   „(3) Die Stellungnahmen der öffentlichen Stel-
len und der Personen des Privatrechts nach §  4 
des Raumordnungsgesetzes, die nicht nach §  9 
Absatz 2 Satz 4 des Raumordnungsgesetzes aus-
geschlossen sind, werden mit diesen erörtert, so-
fern der regionale Planungsträger dies be-
schließt. Ein Ausgleich der Meinungen ist anzu-
streben. Dabei ist auch eine Beschränkung auf 
einzelne Aspekte der Stellungnahmen möglich. 
Die Erörterung kann auch als Video- oder Tele-
fonkonferenz oder mittels sonstiger elektroni-
scher Kommunikationsmedien durchgeführt 
werden.

   (4) Der regionale Planungsträger entscheidet 
über die Feststellung des Regionalplans. Dieser 
wird der Landesplanungsbehörde mit einem Be-
richt zum Aufstellungsverfahren und abwä-
gungsrelevanten Unterlagen vorgelegt.

   (5) Änderungen eines Regionalplanes können in 
einem vereinfachten Verfahren durchgeführt 
werden, soweit nicht die Grundzüge der Planung 
berührt werden. Für die Eröffnung des Aufstel-
lungsverfahrens genügt der Beschluss der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden und eines weiteren 
stimmberechtigten Mitglieds des regionalen Pla-
nungsträgers. Bestätigt der regionale Planungs-
träger bei seiner nächsten Sitzung diesen Be-
schluss nicht, hat die Regionalplanungsbehörde 
die Arbeiten zur Änderung des Regionalplanes 
einzustellen.

   (6) Regionalpläne und Änderungen von Regio-
nalplänen sind der Landesplanungsbehörde an-
zuzeigen. Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn 
die Landesplanungsbehörde nicht innerhalb der 
Frist von höchstens zwei Monaten bei vorhaben-
bezogenen Änderungsverfahren und drei Mona-
ten bei allen anderen Verfahren nach Anzeige 
aufgrund einer Rechtsprüfung im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Ministerien unter 
Angabe von Gründen Einwendungen erhoben 
hat. Die Frist beginnt mit Eingang der vollstän-
digen Unterlagen, die von den Regionalpla-
nungsbehörden in elektronischer Form zur Ver-
fügung gestellt werden. Teile von Regionalplänen 
können vorweg bekannt gemacht oder von der 
Bekanntmachung ausgenommen werden.“

13.  § 23a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Angabe „§ 11 IfSBG-NRW“ 
durch die Wörter „§ 14 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes“ und die Wörter „zwei Drittel 
der Mitglieder des Braunkohleausschusses“ 
durch die Wörter „der Braunkohlenausschuss mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen“ 
ersetzt.

 b)  In Satz 2 werden die Wörter „Die Mitglieder des 
Regionalrates geben ihre“ durch die Wörter „Der 
Braunkohlenausschuss gibt die“ ersetzt. 

14.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die sachli-
chen und verfahrensmäßigen Entscheidungen 
zur Aufstellung der Braunkohlenpläne. Hat der 
Braunkohlenausschuss beschlossen, dass ein 
Braunkohlenplan aufgestellt werden soll, führt 
die Regionalplanungsbehörde Köln das Auf-
stellungsverfahren durch; sie ist dabei an die 
Weisung des Braunkohlenausschusses gebun-
den.“

 b)  In Absatz 4 wird die Angabe „4“ durch die An-
gabe „3“ ersetzt.

15.  § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Für das Braunkohlenplangebiet werden ein 
oder mehrere Braunkohlenpläne aufgestellt. Ein 
Braunkohlenplan legt auf der Grundlage des Lan-
desentwicklungsplans und in Abstimmung mit den 
Regionalplänen im Braunkohlenplangebiet Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung fest, soweit dies 
für eine geordnete Braunkohlenplanung erforder-
lich ist.“

16.  § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Für ein betriebsplanpfl ichtiges Vorhaben zum 
Abbau von Braunkohle einschließlich Haldenfl ä-
chen, das nach der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 
13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420) in der jeweils gelten-
den Fassung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, und für die wesentlichen Änderungen eines 
solchen Vorhabens, wenn die Änderung erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, werden 
die Umweltprüfung und die Umweltverträglich-
keitsprüfung in einem gemeinsamen Verfahren 
durchgeführt, sofern der Braunkohlenausschuss 
dies beschließt.“

17.  In §  28 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt ge-
fasst:

  „(1) Hat der Braunkohlenausschuss beschlossen, 
dass ein Braunkohlenplan aufgestellt werden soll, 
führt die Regionalplanungsbehörde Köln das Auf-
stellungsverfahren durch.

  (2) Werden für ein Vorhaben nach §  27 Absatz  1 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltprü-
fung in einem gemeinsamen Verfahren durchge-
führt, beträgt die Dauer der öffentlichen Auslegung 
nach § 13 Absatz 1 Satz 1 mindestens 30 Tage. Die 
Regional planungsbehörde Köln unterrichtet den 
Braunkohlenausschuss über alle fristgemäß einge-
gangenen Stellungnahmen.“ 

18.  § 30 wird wie folgt gefasst:

  „§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen 
und Zielabweichungsverfahren

  (1) Der Braunkohlenplan muss überprüft und er-
forderlichenfalls geändert werden, wenn die Grund-
annahmen für den Braunkohlenplan sich wesent-
lich ändern. Für das Verfahren zur Änderung des 
Braunkohlenplans gelten die §§  27 bis 29 entspre-
chend; dies gilt auch in Fällen, in denen die Ände-
rung des Braunkohlenplans nicht auf Anregung des 
Bergbautreibenden durchführt wird. Als wesentli-
che Änderungen der Grundannahmen gelten insbe-
sondere Entscheidungen der Landesregierung, die 
Nutzung der Braunkohle geordnet zu beenden und 
eine geordnete Gewinnung bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung sicherzustellen.

  (2) In entsprechender Anwendung des §  16 ist für 
das Zielabweichungsverfahren bei Braunkohlen-
plänen die Regionalplanungsbehörde Köln zustän-
dig. Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich 
betroffenen öffentlichen Stellen sowie den von der 
Abweichung betroffenen Belegenheitsgemeinden 
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und im Einvernehmen mit dem Braunkohlenaus-
schuss.

  (3) Die Regionalplanungsbehörde Köln kann in 
entsprechender Anwendung des § 16 Abweichungen 
des Betriebsplans von den Festlegungen des Braun-
kohlenplans zulassen, wenn die Abweichung unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und die Grundzüge des Braunkohlenplans nicht be-
rührt werden. Sie entscheidet im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen öffentlichen Stellen und den 
von der Abweichung betroffenen Belegenheitsge-
meinden, sowie im Einvernehmen mit dem Braun-
kohlenausschuss. Antragsberechtigt ist auch der 
Bergbautreibende.“

19.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die fristgemäß vorgebrachten Stellungnah-
men können mit den beteiligten öffentlichen 
Stellen und den Personen des Privatrechts nach 
§  4 des Raumordnungsgesetzes erörtert werden. 
Dabei ist auch eine Beschränkung auf einzelne 
Aspekte der Stellungnahmen möglich. Die Er-
örterung kann auch als Video- oder Telefonkon-
ferenz oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien durchgeführt werden.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden die Wörter „bereit gehalten 
und kann in das Internet eingestellt wer-
den;“ durch die Wörter „bereitgehalten und 
ist in das Internet einzustellen,“ ersetzt.

  bb)  In Satz 3 wird das Wort „ortsüblich“ gestri-
chen.

 c)  In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Vor-
habens“ die Wörter „oder eines Vorhabenab-
schnittes“ eingefügt.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Die Regionalplanungsbehörden erheben für 
die Durchführung eines Raumordnungsverfah-
rens und für die Prüfung gemäß §  15 Absatz  5 
Satz  2 des Raumordnungsgesetzes Gebühren. 
Bemessungsgrundlage für die Festlegung der 
Höhe der Gebühren sind die Herstellungskosten, 
bei Hoch- und Höchstspannungsleitungen die 
Länge des Trassenkorridors des dem Raumord-
nungsverfahren zugrundeliegenden Vorhabens. 
Der Träger des Vorhabens trägt die Kosten für 
die Hinzuziehung von Sachverständigen. Im Üb-
rigen gilt das Gebührengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung.“

20.  § 34 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
  „§ 34
  Beratung und Anpassung der Bauleitplanung“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an die 
Ziele der Raumordnung fragt die Gemeinde bei 
Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Än-
derung eines Bauleitplanes unter Vorlage der er-
forderlichen Planunterlagen bei der Regional-
planungsbehörde an, welche Ziele der Raumord-
nung für den Planungsbereich bestehen.“

 c)  In Absatz  2 wird das Wort „landesplanerische“ 
durch das Wort „raumordnungsrechtliche“ er-
setzt. 

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfah-
rens nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches vom 
23. September 2004 (BGBl. I S.2414) oder bevor 
der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird, der Regionalpla-
nungsbehörde eine Ausfertigung des Entwurfs 
des Bauleitplanes zuzuleiten. Äußert sich die 
 Regionalplanungsbehörde nicht innerhalb von 
einem Monat auf die Anfrage der Gemeinde, so 

kann die Gemeinde davon ausgehen, dass raum-
ordnungsrechtliche Bedenken seitens der Regio-
nalplanungsbehörde nicht erhoben werden. Die 
Fortführung des Verfahrens wird durch das 
Nichtvorliegen von Stellungnahmen der Regio-
nalplanungsbehörden und auch durch negative 
Stellungnahmen nach den Absätzen 1 und 2 zu 
den entsprechenden Zwischenständen der Pla-
nung nicht gehemmt.“

20a.  In § 35 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Regionalrä-
ten“ durch die Wörter „regionalen Planungsträ-
gern“ ersetzt.

21.  In §  36 Absatz  2 wird die Angabe „14“ durch die 
Angabe „12“ ersetzt.

21a.  In §  37 Absatz  3 wird das Wort „Regionalräte“ 
durch die Wörter „regionalen Planungsträger“ er-
setzt.

22.  Dem § 38 werden die folgenden §§ 38, 38a und 39 
vorangestellt:

 „§ 38

 Experimentierklausel

  (1) Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung, bei 
Vorhaben der Energiewende, zur Bewältigung der 
Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels 
oder im Zusammenhang mit den Anforderungen der 
Digitalisierung oder der Klimaanpassung können 
ein vereinfachtes Anzeigeverfahren gemäß § 19 Ab-
satz  6, vereinfachte Zielabweichungsverfahren ge-
mäß § 16, § 30 Absatz 2 und § 30 Absatz 3 und ein 
vereinfachtes Anpassungsverfahren gemäß §  34 er-
probt werden.

  (2) Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Ministe-
rien und im Benehmen des für die Landesplanung 
zuständigen Ausschusses des Landtags die Räume, 
die Dauer und den Evaluierungszeitraum sowie die 
Ausgestaltung der zu erprobenden Verfahren durch 
Rechtsverordnung.

  (3) Die Landesregierung überprüft und bewertet 
die Auswirkungen der Absätze 1 und 2 und erstattet 
dem Landtag zum 31. Dezember 2024 Bericht.

 § 38a

 Flächen für die Transformation der Industrie 
im Rheinischen Revier

  Die Regionalplanung soll im Rheinischen Revier die 
Entwicklung der Wirtschaft und die sehr langfris-
tige Umgestaltung und Beeinfl ussung des Raums 
durch Braunkohlegewinnung in großen Tagebauen 
besonders in den Blick nehmen. Dazu soll sie für 
das Rheinische Revier bei der Ermittlung der Wirt-
schaftsfl ächenbedarfe gemäß Ziel 6.1-1 des LEP ei-
nen besonders langen Planungszeitraum zugrunde 
legen, um den erhöhten Flächenbedarfen Rechnung 
zu tragen, die für die Transformation der Industrie 
hin zu klimaschonenden Produktionsweisen erfor-
derlich sind. Bei der Auswahl der Flächen sollen die 
besonders schutzwürdigen Böden mit sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt werden. Bei der 
Entscheidung, welche für den Strukturwandel be-
sonders bedeutsamen Vorhaben auf diesen Flächen 
umgesetzt werden sollen, sind abgestimmte Krite-
rien zugrunde zu legen.

 § 39

 Verwaltungshelfer

  Insbesondere zur Beschleunigung von Verfahren zur 
Aufstellung von Raumordnungsplänen kann der 
Planungsträger eine dritte Person mit der Vorberei-
tung und Durchführung von Verfahrensschritten 
nach diesem Gesetz beauftragen. Er kann einer 
dritten Person auch die Durchführung einer Media-
tion oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfl iktbeilegung übertragen.“

23.  Der bisherige § 38 wird § 40.
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24.  Der bisherige § 39 wird § 41 und Absatz 6 wird wie 
folgt gefasst:

  „(6) Abweichend von §  27 Absatz  1 Satz  1 des 
Raumordnungsgesetzes können Verfahren oder ein-
zelne Verfahrensschritte, die vor dem 29. November 
2017 förmlich eingeleitet wurden, auch nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes abgeschlossen werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass mit den betreffenden 
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Schritten des 
Verfahrens noch nicht begonnen worden ist.“

25.  Der bisherige § 40 wird § 42.

Artikel 2
Änderung des Landesforstgesetzes 

Dem §  43 Absatz  1 des Landesforstgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. 
S.  546), das zuletzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 
26.  März  2019 (GV. NRW. S.  193, ber. S.  214) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„Für unbedingt oder nach Vorprüfung UVP-pfl ichtiger 
Vorhaben im Sinne der Anlage 1 Nummer 17.1 und 17.2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
gilt Satz 1 Buchstabe d nur dann, wenn im Verfahren zur 
Aufstellung des Braunkohlenplans eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt wurde.“

Artikel 3
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.  602), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 45 Absatz 2 werden die Wörter „des Absatzes 1 Nr. 2 
bis 5 dürfen nur“ durch die Wörter „nach Absatz 1 kön-
nen“ und die Wörter „ersten Instanz“ durch die Wörter 
„letzten Tatsacheninstanz“ ersetzt. 

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Sowie für den Minister für Bundes- und 
 Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
 Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 904
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Gesetz
zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes 

 Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

G e s e t z 
zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Vom 8. Juli 2021

§ 1
Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Klimaschutzziele für 
das Land Nordrhein-Westfalen festzulegen und die Er-
füllung dieser Ziele zu gewährleisten und damit einen 
Beitrag zur Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele 
sowie der europäischen Zielvorgaben zu erbringen. 
Grundlage bildet die Verpfl ichtung nach dem Überein-
kommen von Paris (BGBl. 2016 II S.1082, 1083) aufgrund 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
(BGBl. 1993 II S.  1784-1812), wonach der Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2  Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius ge-
genüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, 
um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so 
gering wie möglich zu halten. 

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen versteht Klimaschutz 
auch als Innovationstreiber. Investitionen in den Klima-
schutz unterstützen die Modernisierung des Wirtschafts-
standortes und tragen zu Innovationen, zu mehr Lebens-
qualität und zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung bei.

§ 2
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung

(1) Das Gesetz richtet sich an die in Absatz 2 genannten 
öffentlichen Stellen.

(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Landesregierung, Behörden, Einrichtungen, Sonderver-
mögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Lan-
des unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder berufl icher Ange-
legenheiten dienen. Dem stehen juristische Personen des 
Privatrechts gleich, bei denen ein bestimmender Einfl uss 
der Stellen nach Satz 1 besteht.

(3) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2), Me-
than (CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), Fluorkohlen-
wasserstoffen (H-FKW/HFC), perfl uorierten Kohlenwas-
serstoffen (FKW/PFC) und Schwefelhexafl uorid (SF6), 
die in Nordrhein-Westfalen entstehen. Diese werden ge-
mäß ihrem Treibhausgaspotential umgerechnet in CO2-
Äquivalente.
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§ 3

Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen

(1) Die Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen 
sollen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie folgt 
gemindert werden:

1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent,

2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent.

(2) Bis zum Jahr 2045 soll ein Gleichgewicht zwischen 
den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus 
Quellen in Nordrhein-Westfalen und dem Abbau solcher 
Gase durch Senken (Treibhausgasneutralität) technolo-
gieoffen, innovationsorientiert und effizient erreicht wer-
den.

(3) Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen 
werden durch oder auf Grund dieses Gesetzes nicht be-
gründet.

§ 4

Umsetzung der Klimaschutzziele 
durch die Landesregierung

(1) Die Landesregierung hat eine Vorbildfunktion und 
ist verpfl ichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, 
um die landesweiten Klimaschutzziele nach §  3 insge-
samt zu erreichen.

(2) Um die Klimaschutzziele für 2030 und 2040 zu er-
reichen und insbesondere die Treibhausgasneutralität bis 
2045 herzustellen, ist der weitere, verstärkte Ausbau der 
erneuerbaren Energien unerlässlich. Voraussetzung für 
eine treibhausgasneutrale Gesellschaft ist zudem die 
Nutzung von perspektivisch ausschließlich aus erneuer-
baren Energien produzierten Energieträgern und Roh-
stoffen, wie zum Beispiel Wasserstoff. Die Landesregie-
rung fördert den Aufbau und den Ausbau einer solchen 
Infrastruktur, die Erzeugung, Nutzung und Verteilung 
von Wasserstoff sowie diesbezügliche Forschung. 

(3) Die ober- und unterirdischen Kohlenstoffspeicherka-
pazitäten des Waldes sind zu erhalten.

(4) Gleichzeitig kommen bei der Verringerung und Bin-
dung der Treibhausgasemissionen in allen klimarelevan-
ten Sektoren der Steigerung des Ressourcenschutzes, der 
Ressourcen- und Energieeffizienz, der Energieeinspa-
rung sowie der Nutzung von Flexibilisierungsoptionen 
und der Sektorenkopplung besondere Bedeutung zu. 

(5) Entsprechende Maßnahmen im Sinne der Absätze  2 
bis 4 sollen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlich-
keit, Versorgungssicherheit, Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeit sowie Akzeptanz ausgeführt werden.

(6) Maßnahmen der Landesregierung im Sinne der Ab-
sätze 2 bis 4 sollen insbesondere in folgenden Sektoren 
entwickelt und umgesetzt werden:

1. Energiewirtschaft,

2. Industrie,

3. Verkehr,

4. Gebäude und

5. Land- und Forstwirtschaft.

Die Landesregierung soll die dazu erforderliche For-
schung und Entwicklung forcieren, Innovationen beför-
dern und die Chancen der Digitalisierung nutzen, um 
eine generelle Modernisierung von Strukturen und Ver-
fahrensweisen einzuleiten und zu verstärken. Darüber 
hinaus soll die Landesregierung die Transformation des 
Industriesektors begleiten. Gleichzeitig soll das Ver-
ständnis der Bevölkerung für Klimaschutz unter ande-
rem durch Bildung, Ausbildung, Information, Beratung 
und Motivation gesteigert werden.

(7) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass bei der 
Normsetzung von Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften sowie der Verwendung von Fördermitteln 
des Landes die Ziele dieses Gesetzes unterstützt werden.

§ 5

Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen

(1) Die anderen öffentlichen Stellen, das heißt öffentli-
che Stellen, die nicht der Landesregierung angehören 
und nicht durch die klimaneutrale Landesverwaltung 
gemäß § 7 erfasst sind, haben ebenfalls eine Vorbildfunk-
tion beim Klimaschutz, insbesondere zur Minderung der 
Treibhausgase.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes erfüllen die Vor-
bildfunktion nach Absatz  1 in eigener Verantwortung. 
Die Landesregierung unterstützt sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Verantwortung.

§ 6

Klimaschutzaudit

(1) Die Landesregierung führt ein Klimaschutzaudit 
durch.

(2) Das Klimaschutzaudit dient der Planung, Umset-
zung, Überprüfung und Fortentwicklung von wirksamen 
Strategien und Maßnahmen im Sinne von §  4 Absatz  2 
bis 4 und 6 zur Erreichung der Klimaschutzziele nach 
§ 3 sowie der Modernisierung aller klimarelevanten Sek-
toren. 

(3) Das Klimaschutzaudit erfasst Klimaschutzstrategien 
und -maßnahmen der Landesregierung. Es überprüft 
diese auf Effizienz und Wirksamkeit. Zudem gibt es Hin-
weise zur Entwicklung und Modifi kation von Maßnah-
men in den klimarelevanten Sektoren Energiewirtschaft, 
Industrie, Verkehr, Gebäude sowie Land- und Forstwirt-
schaft.

(4) Die für die klimarelevanten Sektoren jeweils fachlich 
zuständigen Ressorts entwickeln in Eigenverantwort-
lichkeit die für die notwendige Treibhausgasminderung 
in den jeweiligen Sektoren geeigneten Strategien und 
Maßnahmen und setzen diese um. Entsprechende Strate-
gien und Maßnahmen werden für die Berücksichtigung 
im Rahmen des Klimaschutzaudits gemeldet.

(5) Berichte zum Klimaschutzaudit sollen veröffentlicht 
werden.

§ 7

Klimaneutrale Landesverwaltung

Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 eine bi-
lanziell klimaneutrale Landesverwaltung zu erreichen. 
Dazu setzen die Ministerien in den Landesbehörden 
nach den §§  3, 6 bis 9 des Landesorganisationsgesetzes 
vom 10.  Juli  1962 (GV. NRW. S.  421), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. 
S.  1238) geändert worden ist, den Einrichtungen des 
Landes nach §  14 des Landesorganisationsgesetzes in-
klusive der staatlichen Kunst- und Musikhochschulen, 
den Landesbetrieben nach §  14a des Landesorganisati-
onsgesetzes, den Sondervermögen sowie den Organen der 
Rechtspfl ege Maßnahmen zur Steigerung der Ressour-
cen- und Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuer-
baren Energien um. Ausgenommen sind Schulämter, die 
Direktorinnen und Direktoren von Landwirtschaftskam-
mern und Landschaftsverbänden sowie die Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer der Kreisstellen der 
Landwirtschaftskammer. Zudem sind bis 2030 alle durch 
die Landesverwaltung genutzten Fahrzeuge, soweit tech-
nisch für den Dienstgebrauch geeignet, auf klimage-
rechte Antriebe umzustellen. Bis zum Jahr 2030 soll das 
ermittelte Photovoltaik-Potenzial aller geeigneten durch 
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW betriebenen 
Bestandsgebäude sukzessive wirtschaftlich erschlossen 
werden. Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit soll die 
gesamte Nutzungsdauer der PV-Anlagen betrachtet wer-
den. Bei Neubauvorhaben und umfassenden Modernisie-
rungen muss die Photovoltaik-Nutzung geprüft und in 
geeigneten Fällen realisiert werden. Die „Geschäftsstelle 
Klimaneutrale Landesverwaltung“, die die Umsetzung 
begleitet, ist in dem für den Bereich Klimaneutrale Lan-
desverwaltung zuständigen Ministerium angesiedelt.
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§ 8
Aufgaben des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz hat auf dem Gebiet des Klimaschutzes insbeson-
dere folgende Aufgaben:

1.  Erhebung und Bereitstellung der für die Aufgaben der 
öffentlichen Stellen nach diesem Gesetz relevanten 
Daten, insbesondere zum Ausbaustand der Erneuer-
baren Energien in Nordrhein-Westfalen und 

2.  jährliche Erfassung, Aktualisierung und Veröffentli-
chung der Treibhausgasemissionen in Nordrhein-
Westfalen.

§ 9
Beirat

Das für Klimaschutz zuständige Ministerium setzt einen 
Beirat ein, der die Klimaschutzpolitik in Nordrhein-
Westfalen beratend begleitet. Der Beirat setzt sich zu-
sammen aus Vertreterinnen und Vertretern relevanter ge-
sellschaftlicher und wissenschaftlicher Bereiche des 
Landes.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Klimaschutzgesetz NRW 
vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 33) außer Kraft.

(2) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz, insbeson-
dere über die Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3, 
berichtet die Landesregierung zum 31. Dezember 2025, 
im Anschluss daran alle fünf Jahre.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Sowie für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
 Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 908
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Klimaanpassungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (KlAnG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Klimaanpassungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (KlAnG)

Vom 8. Juli 2021

§ 1
Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung von Klima-
anpassungszielen sowie die Schaffung der rechtlichen 
Grundlagen für die Erarbeitung einer Klimaanpassungs-
strategie sowie die Umsetzung, Überprüfung, Berichter-
stattung über und Fortschreibung von Klimaanpassungs-
maßnahmen. Damit sollen die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels begrenzt, insbesondere drohende 
Schäden verringert, die Klimaresilienz gesteigert und 
Beiträge zu den nationalen und internationalen Anstren-
gungen bei der Klimaanpassung geleistet werden.

(2) Grundlage bildet die Verpfl ichtung nach dem Über-
einkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkon-
vention der Vereinten Nationen (BGBl. 2016 II S.  1082, 
1083), wonach die Vertragsparteien durch die Verbesse-
rung der Anpassungsfähigkeit, die Stärkung der Wider-
standsfähigkeit und die Verringerung der Anfälligkeit 
gegenüber Klimaänderungen einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leisten. 

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Landesregierung, Behörden, Einrichtungen, Sonderver-
mögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Lan-
des unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder berufl icher Ange-
legenheiten dienen. Dem stehen juristische Personen des 
Privatrechts gleich, bei denen ein bestimmender Einfl uss 
der Stellen nach Satz 1 besteht.

(2) Handlungsfelder im Sinne dieses Gesetzes orientie-
ren sich an den Handlungsfeldern der bisherigen Strate-
gien auf Bundes- und Landesebene und decken die na-
türlichen und sozioökonomischen Bereiche ab, die von 
den Folgen des Klimawandels betroffen sind. 

(3) Grüne Infrastruktur wird defi niert als ein strategisch 
geplantes Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen 
mit unterschiedlichen Umweltmerkmalen, das mit Blick 
auf die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Öko-
systemdienstleistungen angelegt ist und bewirtschaftet 
wird und umfasst terrestrische und aquatische Ökosys-
teme.

§ 3
Klimaanpassungsziele

(1) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind 
seitens der jeweils zuständigen öffentlichen Stellen 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von handlungs-
feldspezifi schen und auf die jeweilige Region abge-
stimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen. 
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(2) Die Anpassung an den Klimawandel dient insbeson-
dere auch der Gefahrenvorsorge, der Gesundheit der 
oder des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Sicherung 
einer menschenwürdigen Umwelt, dem Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen sowie der Förderung ei-
ner nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. 
Maßnahmen nach Absatz 1 sind entsprechend auszurich-
ten. 

§ 4

Umsetzung der Klimaanpassungsziele 
durch die Landesregierung

(1) Für die Landesregierung sind die Klimaanpassungs-
ziele des § 3 unmittelbar verbindlich.

(2) Die Landesregierung hat eine Vorbildfunktion und 
ist verpfl ichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, 
um die landesweiten Klimaanpassungsziele nach § 3 ins-
gesamt zu erreichen. Sie räumt der Steigerung der Kli-
maresilienz besondere Bedeutung ein. Darüber hinaus 
wird die Landesregierung Maßnahmen und geeignete 
Unterstützungsstrukturen zur Klimaanpassung im Rah-
men ihrer Möglichkeiten umsetzen und fördern. Gleich-
zeitig sollen das Verständnis und die Motivation der Be-
völkerung für Klimaanpassungsmaßnahmen unter ande-
rem durch Bildung, Ausbildung, Information und 
Beratung gesteigert werden.

(3) Für die Umsetzung der Klimaanpassungsziele über-
nimmt das aufgrund seines Geschäftsbereichs für ein 
Handlungsfeld überwiegend zuständige Ministerium die 
Koordinierung. Es hat die Aufgabe, die für die Umset-
zung erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, insbe-
sondere die Maßnahmen nach § 8 vorzulegen und deren 
Umsetzung zu verfolgen.

(4) Die Landesregierung erstellt eine Klimaanpassungs-
strategie nach § 8 und weitere spezifi sche Konzeptionen 
zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels.

(5) Bei der Begrenzung der negativen Folgen des Klima-
wandels und der Steigerung der Klimaresilienz kommen 
dem Schutz und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur 
eine besondere Bedeutung zu.

(6) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass bei der 
Normsetzung von Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften sowie der Verwendung von Fördermitteln 
des Landes die Ziele des Gesetzes unterstützt werden. 
Eine Überprüfung und Klärung der Klimaresilienzver-
träglichkeit kann auch zu

1.  sonstigen Maßnahmen und Vorhaben der Landesregie-
rung,

2. bestehenden Landesgesetzen und -verordnungen

erfolgen, wenn diese eine wesentliche Klimaanpassungs-
relevanz aufweisen.

§ 5

Klimaanpassung durch andere öffentliche Stellen

(1) Die anderen öffentlichen Stellen haben ebenfalls eine 
Vorbildfunktion zur Anpassung an den Klimawandel 
und erfüllen diese in eigener Zuständigkeit und Verant-
wortung. 

(2) Die Landesregierung unterstützt die anderen öffent-
lichen Stellen dabei unter anderem durch Förderpro-
gramme und Beratungsangebote und stellt Datengrund-
lagen und vorhandene Erkenntnisse zur Verfügung.

(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird emp-
fohlen, kommunale Klimaanpassungskonzepte aufzu-
stellen und die darin vorgesehenen Maßnahmen umzu-
setzen. Die Landesregierung fördert dabei Maßnahmen 
zur Unterstützung und Beratung von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden bei der Einführung von Prozessen 
und Qualitätsmanagementverfahren im Bereich Klima-
anpassung. 

(4) Die Notwendigkeiten der Klimaanpassung sollen 
auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Be-
rücksichtigung fi nden.

§ 6

Berücksichtigungsgebot

(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren 
Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses Geset-
zes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele fach-
übergreifend und integriert zu berücksichtigen.  

(2) Gemäß §  13 Absatz  3 Satz  1 des Bundes-Klima-
schutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) 
sind bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien 
bei vergleichenden Betrachtungen die Kosten und Ein-
sparungen über die jeweilige gesamte Nutzungsdauer 
der Investition oder Beschaffung zugrunde zu legen. Da-
bei sind gemäß Satz  2 auch die zu erwartenden Kosten 
der negativen Folgen des Klimawandels auf geeignete 
Weise zu berücksichtigen.

§ 7 

Allgemeine Vorsorge

Bei der Aufgabe der Klimaanpassung handelt es sich um 
eine bedeutsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle 
Personen und relevanten gesellschaftlichen Akteure sind 
dazu aufgerufen, an deren Erfüllung mitzuwirken.

§ 8

Klimaanpassungsstrategie

(1) Die Landesregierung erstellt unter Beteiligung von 
gesellschaftlichen Gruppen sowie der kommunalen Spit-
zenverbände eine Klimaanpassungsstrategie.

(2) Die Klimaanpassungsstrategie konkretisiert die not-
wendigen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaanpas-
sungsziele nach § 3. Die Klimaanpassungsstrategie wird 
spätestens alle fünf Jahre unter Berücksichtigung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Entwicklun-
gen zur Klimaanpassung auf internationaler, Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene fortgeschrieben.

(3) Die Klimaanpassungsstrategie benennt insbesondere 
handlungsfeldspezifi sche Strategien und Maßnahmen, 
um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu 
begrenzen, drohende Schäden zu verringern und die Kli-
maresilienz zu steigern. Soweit erforderlich enthält die 
Klimaanpassungsstrategie auch Hinweise und Vorgaben 
für die Gebiete des Landes gemäß § 2 Absatz 3 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Bei der Erstellung der Klimaanpassungsstrategie 
sind Maßnahmen aus anderen Fachplanungen, die zur 
Erreichung der Klimaanpassungsziele nach § 3 geeignet 
sind, zu berücksichtigen und eine fachübergreifende, in-
tegrierte Betrachtungsweise zugrunde zu legen. 

§ 9 

Monitoring

(1) Die Klimaanpassungsziele und die Umsetzung der 
Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie nach §  8 
werden von einem fortlaufenden, wissenschaftlich fun-
dierten Monitoring begleitet. Die Ergebnisse des Monito-
rings werden veröffentlicht und bilden die Grundlage für 
die Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 2. 

(2) Zentrale Elemente des Monitorings sind:

1.  eine Erhebung und Darstellung der Klimaentwick-
lungen in Nordrhein-Westfalen, 

2.  eine Erhebung und Darstellung der Auswirkungen 
des Klimawandels auf Mensch, Natur und Umwelt 
auch unter der Berücksichtigung der sozialen, wirt-
schaftlichen und beschäftigungspolitischen Auswir-
kungen,

3.  ein Überblick über die durchgeführten Maßnahmen 
der Anpassungsstrategie und

4.  ein Überblick über die Auswirkungen der durchge-
führten Anpassungsmaßnahmen in Nordrhein-West-
falen.
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§ 10 
Aufgaben des Landesamtes für 

Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucher-
schutz hat auf dem Gebiet des Klimawandels und der 
Klimafolgenanpassung insbesondere folgende Aufgaben:
1.  Erarbeitung, fortlaufende Aktualisierung und Ver-

öffentlichung der Ergebnisse des Klimafolgen- und 
Anpassungsmonitorings nach § 9 Absatz 2,

2.  Erarbeitung und Bereitstellung von wissenschaftli-
chen Datengrundlagen und Instrumenten zur Unter-
stützung der Akteure der Klimaanpassung und

3.  Erstellung von Fachbeiträgen zu Klimawandel und 
Klimaanpassung für die Regionalplanung.

§ 11 
Beirat

Das für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
zuständige Ministerium setzt einen Beirat ein, der die 
Klimaanpassungspolitik in Nordrhein-Westfalen bera-
tend begleitet. Der Beirat setzt sich zusammen aus Ver-
treterinnen und Vertretern relevanter gesellschaftlicher 
und wissenschaftlicher Bereiche des Landes.

§ 12 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Sowie für den Minister für Bundes- und 
 Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
 Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 910

95

Gesetz
zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

Vom 8. Juli 2021

Artikel 1

§ 2 des Hafensicherheitsgesetzes vom 17. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 910) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Absatz 3 wird Absatz 2.

3. Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

  „(3) Werden auf der Grundlage einer Risikobewertung 
durch die Hafensicherheitsbehörde die Grenzen des 
Hafens gemäß § 14 so festgelegt, dass der Hafen ledig-
lich die Fläche einer Hafenanlage im Sinne des Absat-
zes 1 umfasst, so haben die einschlägigen Bestimmun-
gen der Verordnung (EG) Nr.  725/2004 Vorrang vor 
den Bestimmungen der Richtlinie 2005/65/EG.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

– GV. NRW. 2021 S. 912
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